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Rundfunkangelegenheiten 
 

26. Immobilienmanagement des Norddeutschen Rundfunks 
 
Für das Immobilienmanagement muss der NDR konkrete Rege-
lungen treffen, in denen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit praxisbezogen konkretisiert werden. Zudem 
sollten die unterschiedlichen EDV-Verfahren für die Immobilien-
verwaltung miteinander vernetzt werden. 
 
Der NDR sollte eine standortübergreifende Strategie für die Im-
mobiliennutzung festlegen. Dieses Gesamtkonzept sollte laufend 
fortgeschrieben werden. 
 
Mit der AG Masterplan hat der NDR nunmehr erste Schritte hin 
zu einer konkreten und zukunftsorientierten Raumbedarfspla-
nung unternommen. Die Rechnungshöfe erwarten, dass der NDR 
dabei auch alle Möglichkeiten einer zeitgemäßen Arbeitsplatzge-
staltung unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit nutzt.  
 
 

26.1 Gegenstand der Prüfung 
 
Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, der Landesrech-
nungshof Mecklenburg-Vorpommern, der Landesrechnungshof Schleswig-
Holstein und der Niedersächsische Landesrechnungshof (federführend) 
haben nach § 34 Abs. 1 NDR-Staatsvertrag (NDR-StV) gemeinsam das 
Immobilienmanagement des Norddeutschen Rundfunks (NDR) geprüft. 
 
In Hamburg am Rothenbaum befinden sich die NDR-Zentrale und das 
Landesfunkhaus (LFH) Hamburg mit der Hörfunkproduktion. Am Standort 
in Hamburg-Lokstedt befinden sich vorwiegend Fernsehstudios und die 
Nachrichtenzentrale der ARD. Zum NDR gehören des Weiteren die LFH 
Hannover, Kiel und Schwerin mit ihren angeschlossenen Studios und Kor-
respondentenbüros. Zudem besitzt der NDR diverse Sendemasten mit den 
dazugehörigen Flächen und Betriebsgebäuden. 
 
Für das gesamte Gebäudemanagement des NDR ist innerhalb der Verwal-
tungsdirektion die Hauptabteilung Logistik und Gebäude zuständig. 
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26.2 Regelungen des NDR zum Immobilienmanagement 
 
Die aktuellen Unterlagen und Geschäftsanweisungen enthalten jeweils nur 
in einigen Passagen Vorgaben oder Bestimmungen zur Abwicklung und 
Regelung von Handlungen, die den Immobilienbereich betreffen.  
 
Spezielle Dienst- oder Geschäftsanweisungen für das Immobilienma-
nagement fehlen. Die Revision des NDR hat dies auch bereits bei eigenen 
Prüfungen festgestellt.1 
 
Aus Sicht der Rechnungshöfe ist ein wirtschaftliches und sparsames Im-
mobilienmanagement nur möglich, wenn Vorgaben und Abläufe eindeutig 
und transparent geregelt sind. Dies gilt insbesondere für die Beziehung 
zwischen der Hauptabteilung Logistik und Gebäude und den Organisati-
onseinheiten, die die Flächen nutzen. 
 
Die Rechnungshöfe fordern den NDR daher auf, umfassende Regelungen 
zu treffen. Hierfür sollte der NDR einen Rückgriff auf bereits existierende 
Regelwerke prüfen: Die Vorgaben, die sich in den Verwaltungsvorschriften 
über die Durchführung von Bauaufgaben in den NDR-Staatsvertrags-
ländern2 finden, wurden geschaffen, um die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit für die Planung, Ausführung und Vergabe von 
Baumaßnahmen und die Bewirtschaftung des Immobilienbestands in der 
öffentlichen Verwaltung umzusetzen. Sie könnten analog auch beim NDR 
angewendet werden, der die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit nach § 31 Abs. 2 NDR-StV zu beachten hat. 
 
Der NDR hat die Hinweise der Rechnungshöfe zur Kenntnis genommen 
und beabsichtigt, soweit notwendig, Regelwerke zu erstellen.3 
 

26.3 Vernetzung der EDV-Systeme 
 
Der NDR nutzt für sein Immobilienmanagement derzeit hauptsächlich 
3 EDV-Systeme für unterschiedliche Anwendungszwecke.  
 
Zur Abbildung des bilanziellen Anlagebestands wird in einem SAP- Verfah-
ren eine Übersicht der Liegenschaften geführt. In diesem Anlagenver-

                                                      
1 Revisionsbericht vom 12.09.2014. 
2  VV-Bau HH vom 15.12.1994; Stand: 07/2020,RLBau,  

Runderlass des Niedersächsischen Finanzministeriums vom 22.01.2015 in der derzeit 
gültigen Fassung von Mai 2019,  
RLBau M-V, Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern 
vom 08.12.2005, AmtsBl. M-V S. 57, hier Anlage 2 zu Muster 13,  
HBBau SH erstmalig herausgegeben vom Finanzministerium Schleswig-Holstein am 
27.11.2001 in der derzeit gültigen Fassung von Juli 2018. 

3  Stellungnahme des NDR vom 28.01.2021 zur Vorläufigen Prüfungsmitteilung. 
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zeichnis ist grundsätzlich die Struktur des Immobilienbestands zu erken-
nen. Das Verzeichnis unterliegt handelsrechtlichen Vorgaben und nicht 
tatsächlichen Nutzungszusammenhängen. 
 
Daneben nutzt der NDR ein angepasstes SAP-Projektsystem zur Immobi-
lienvertragsverwaltung. Hier erfolgt das Vertragsmanagement aller ange-
mieteten und vermieteten Liegenschaften. 
 
Zur konkreten Planung der Nutzung einzelner Räumlichkeiten verwendet 
der NDR das System ConjectFM. Dort werden alle Räume erfasst und 
konkreten Kostenstellen zugeordnet. Außerdem können auch Details zu 
den jeweiligen Räumlichkeiten hinterlegt werden. Die Revision des NDR 
prüfte wiederholt die in ConjectFM erfassten Bestandsdaten. Dabei stellte 
sie fest, dass die im System hinterlegte nicht der tatsächlichen Nutzung 
entsprach.1 
 
Die Rechnungshöfe sehen diese Abweichungen kritisch. Ohne aktuellen 
und verlässlichen Überblick über die zur Verfügung stehenden Räume 
kann eine wirtschaftliche und sparsame Bewirtschaftung der verfügbaren 
Immobilien nicht gewährleistet werden.  
 
Sie halten zudem das Nebeneinander der genutzten Systeme für proble-
matisch. So gibt es weder eine Verknüpfung der Systeme noch tragen die 
einzelnen Liegenschaftsbestandteile einen einheitlichen und eindeutigen 
Namen. Je nach Verwendungszweck werden abweichende Zuordnungen 
genutzt. Bei einer Änderung des Immobilienbestands muss demnach in al-
len 3 Systemen händisch abgeglichen werden, welche Änderungen der 
Bestandsdaten vorzunehmen sind. Hierfür gibt es jedoch keine expliziten 
Dienstanweisungen.  
 
Die Rechnungshöfe fordern den NDR daher auf, auch in diesem Bereich 
durch geeignete interne Regelungen die Transparenz, Vollständigkeit und 
Aktualität des Datenbestands sicherzustellen. 
 
Die Rechnungshöfe fordern den NDR des Weiteren auf, das ARD-
übergreifende Projekt der Einführung eines gemeinsamen SAP-Systems 
zu nutzen, um frühzeitig einen Plan zur Vernetzung der verschiedenen Be-
reiche des Immobilienmanagements zu erstellen.  
 
Der NDR hat inzwischen mitgeteilt,2 dass geprüft werde, ob eine Vernet-
zung der EDV-Systeme mit der zurzeit laufenden ARD-weiten SAP-

                                                      
1  Siehe Revisionsbericht – Prüfung von Flächennutzung im NDR – Zusammenfassender 

Bericht 2018. 
2  Stellungnahme des NDR vom 28.01.2021 zur Vorläufigen Prüfungsmitteilung. 
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Prozessharmonisierung in Einklang zu bringen sei. Gegebenenfalls werde 
auch eine ARD-weite Anpassung angestrebt. 
 
Die Rechnungshöfe begrüßen das Vorgehen des NDR, halten jedoch an 
ihrer Forderung fest, hier zunächst umgehend eigene interne Regularien 
zu schaffen, die in die SAP-Prozessharmonisierung einfließen können. 
 

26.4 AG Masterplan 
 
Im Jahr 2018 wurde bei Sanierungsarbeiten im Hochhaus 11 auf dem Ge-
lände in Lokstedt festgestellt, dass dieses Gebäude insgesamt mit Asbest 
belastet ist. Im Januar 2019 traf der NDR die Entscheidung, das asbestbe-
lastete Haus 11 nicht zu sanieren, sondern abzureißen und einen Neubau 
zu erstellen.1 Die Belegung des Neubaus (Haus 24) in Lokstedt stand je-
doch bei der Erstellung des Neubauentwurfs noch nicht fest. Ursprünglich 
war geplant, die ca. 300 Arbeitsplätze, die bisher in Haus 11 untergebracht 
waren, nach Errichtung im Neubau unterzubringen. Im Zuge der weiteren 
Planung der Neubelegung von Haus 24 wurde festgestellt, dass es insge-
samt an einem Standortkonzept für Lokstedt und Rothenbaum mangelt. 
Hierfür rief der NDR die AG Masterplan2 ins Leben. Die erste Sitzung fand 
am 25.06.2020 statt.  
 
Ziel der AG Masterplan ist es, dem Verwaltungsrat ein Standortkonzept für 
die beiden Standorte vorzulegen. Dieses Konzept soll in 2 Phasen erstellt 
werden:3 
• Phase 1: Ermittlung der freien Flächen ab Fertigstellung des Hauses 24 

inklusive der dafür notwendigen Umzüge, 
• Phase 2: Ermittlung von weiteren freien Flächen durch die Verdichtung 

von Arbeitsplätzen (bedingt durch einen höheren Anteil an mobilem Ar-
beiten als bisher) und durch den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen. 

 
Die Erstellung des Standortkonzepts umfasst auch eine Prüfung, ob ggf. 
weitere Immobilien, insbesondere am Standort Rothenbaum veräußert 
werden können.  
 
Die ursprüngliche Zeitplanung sah vor, dem Verwaltungsrat im Herbst 
2020 die Ergebnisse und Vorhersagen aus Phase 1 vorzulegen. Nach An-
gabe des NDR habe sich jedoch während der Ermittlungen herausgestellt, 
dass zuvor noch weitere Arbeiten notwendig seien. Hierzu zählten: 
 

                                                      
1  Protokoll der 648. Sitzung des NDR Verwaltungsrats vom 25.01.2019. 
2  Arbeitsgruppe Standortkonzept Lokstedt-Rothenbaum/Masterplan. 
3  Protokoll der Sitzung der AG Masterplan vom 25.06.2020. 
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• Erfassung der tatsächlichen Nutzer der einzelnen Räume bzw. Arbeits-
plätze,  

• Erfassung der Funktion der Arbeitsplätze (Studio, Büro etc.) und  
• Abgleich mit den im System ConjectFM hinterlegten Daten bzw. Aktua-

lisierung und Konkretisierung der dort hinterlegten Daten. 
 
Diese Arbeitsschritte sollen spätestens im Frühjahr 2021 abgeschlossen 
sein.  
 
Die Rechnungshöfe halten die o. g. Arbeitsschritte, die zu einer vollständi-
gen und aktuellen Bestandsaufnahme führen, für überfällig. Nur auf Basis 
solider Bestandsdaten kann effektiv und effizient die weitere Entwicklung 
der Standorte Rothenbaum und Lokstedt geplant werden. Dies schließt die 
Veräußerung nicht mehr betriebsnotwendiger Gebäude mit ein. 
 
Die Rechnungshöfe halten dafür insbesondere die Berücksichtigung fol-
gender Punkte für notwendig: 
• Der Datenbestand sollte künftig die tatsächliche Nutzung der Immobi-

lien wiedergeben. 
• Daten zur Ausstattung der Räume sind konsequent einzupflegen. 
• Bautechnische Besonderheiten von Gebäuden bzw. einzelnen Räumen 

sind aufzunehmen und bei künftigen Planungen zu berücksichtigen. 
Dies gilt beispielsweise für technische Ausstattung, aber auch für 
brandschutztechnische Auflagen/Einschränkungen, Denkmalschutz 
und Einträge im Schadstoffkataster. Veränderungen in den technischen 
Anforderungen müssen zeitnah in die Raumplanung eingehen. Ent-
wicklungen im Personalbereich, wie z. B. aktuell die Ausweitung von 
mobilem Arbeiten, müssen unmittelbar in die Raumplanung einfließen. 
Es ist daher eine enge Zusammenarbeit mit den entsprechend Zustän-
digen notwendig. 

 
Die Rechnungshöfe haben den NDR außerdem aufgefordert, auch die 
Nutzung der Räume der LFH, Regionalstudios und Korrespondentenbüros 
mit dem jeweils aktuellen Stand vollumfänglich in das EDV-System Con-
jectFM einzubeziehen. 
 
Der NDR hat dazu mitgeteilt, dass aktuell auch eine Erfassung aller Räu-
me in den Gebäuden der LFH inklusive der Regionalstudios und Korres-
pondentenbüros stattfinde. Der Bestand für Mecklenburg-Vorpommern sei 
bereits aktualisiert, für Schleswig-Holstein und Niedersachsen sei eine 
sukzessive Aktualisierung vorgesehen.  
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Die Rechnungshöfe sehen hierin richtige Schritte zum Aufbau eines voll-
ständigen Immobiliendatenbestands als Informationsbasis für das Immobi-
lienmanagement des NDR.  
 
Zudem sollte der NDR für den gesamten Immobilienbesitz eine standort-
übergreifende Strategie entwickeln und laufend fortschreiben. 
 
Nach Angaben des NDR1 sei die Arbeit am Standortkonzept 
Lokstedt/Rothenbaum2 der Auftakt zu einem dauerhaften und nachhalti-
gen Prozess, in dem der NDR seine Flächen und Gebäude an allen 
Standorten kontinuierlich auf betriebliche Notwendigkeiten überprüfe. 
 
Die Rechnungshöfe begrüßen diesen ersten Schritt und halten im Übrigen 
an ihrer Forderung fest, für den gesamten Immobilienbesitz eine umfas-
sende Strategie zu erarbeiten und konsequent zu verfolgen. 
 

Kiel, 04. Mai 2021 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 

Dr. Gaby Schäfer 

 Bernt Wollesen3 Dr. Ulrich Eggeling 

 Christian Albrecht Erhard Wollny 

                                                      
1  Stellungnahme des NDR vom 28.01.2021 zur Vorläufigen Prüfungsmitteilung. 
2  Informationsvorlage zur 661. Sitzung des NDR Verwaltungsrats am 27.11.2020 zu Punkt 

9 der Tagesordnung (den Rechnungshöfen am 07.12.2020 übermittelt). 
3  Herr Wollesen war zur Zeit der Beschlussfassung verhindert. 
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